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MA 35 –  
Einwanderung, 
Staatsbürgerschaft, 
Standesamt 
 
Allgemeine Anfragen, 
individuelle Beratung,  
Beschwerde- und 
Anliegenmanagement, 
Lob und Tadel: 
 
E-Mail: 
service@ma35.wien.gv.at 
 
LobundTadel@ma35.wien.gv.at 
 
 
zentrales 
KundInnenservice: 
1200 Wien, 
Dresdner Straße 93, EG 
Mo,Di,Do,Fr.  
08:00-12:00 Uhr 
Do 15:30-17:30 Uhr 
 

 
Internet: 
www.einwanderung.wien.at 
www.standesamt.wien.at 
www.staatsbuergerschaft.wien.at 
 
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/ 

Anmeldebescheinigung/ 
Bescheinigung des Daueraufenthaltes 

  

für EWR-*) und Schweizer BürgerInnen 
  

Sind Sie nach dem 1.1.2006 nach Österreich gezogen und haben sich gerade an Ihrer 
Adresse angemeldet und haben vor,  

sich länger als drei Monate in Österreich niederzulassen? 
 

Dann müssen Sie innerhalb von vier Monaten ab Ihrer Einreise zusätzlich  
bei der Magistratsabteilung 35 eine Anmeldebescheinigung für  

EWR-BürgerInnen / Schweizer BürgerInnen  persönlich beantragen: 
 

Magistratsabteilung 35 
Referat „Grunderwerb & EWR“ 

1200 Wien, Dresdner Straße 93 
Tel.: 01/4000 DW 35246 

FAX: 01/4000 99 35240 
E-Mail: 50-ref@ma35.wien.gv.at 

 
Öffnungszeiten / KundInnenverkehr: 

 

Mo, Di, Do, Fr 8:00-12:00 Uhr 
       zusätzlich: Do 15:30-17:30 Uhr 

 
Verkehrsverbindungen: 

 

Schnellbahn; Straßenbahnlinie 2; Buslinie 5A oder 37 A – Station Traisengasse 
U 6 – Station Dresdner Straße 

 
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/dokumente/personenwesen/einwanderung/anmeldebescheinigung.html 

 
Kosten: bis zu 55,-- Euro 

 
Achtung: 

Wer die Anmeldebescheinigung nicht rechtzeitig beantragt,  
begeht eine Verwaltungsübertretung und muss mit einer Geldstrafe rechnen. 

Nach fünf Jahren rechtmäßigem und ununterbrochenem Aufenthalt im Bundesgebiet kann eine 
Bescheinigung des Daueraufenthaltes beantragt werden. 

Wenn Sie lediglich den Wohnsitz wechseln und zuvor bereits in Österreich gemeldet waren und im 
Besitz einer Anmeldebescheinigung sind, ist kein neuerlicher Antrag notwendig. 

 

Hinweis: 
Informationen zur „(Dauer)-Aufenthaltskarte“ finden Sie auf dem  

entsprechenden Factsheet oder im Internet! 

 

  *)EWR Staaten: alle 27 EU Staaten, plus Island, Liechtenstein, Norwegen
 

 
**) EU Mitglieder: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien, Irland, Italien,  Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern 
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Erforderliche Unterlagen 
BITTE IN ORIGINAL +  KOPIE MITNEHMEN: 

 

Die Originaldokumente müssen, je nach Ausstellungsstaat, mit diplomatischer Beglaubigung oder 
Apostille versehen und gemeinsam mit der von GerichtsdolmetscherInnen beglaubigten 
Übersetzung vorgelegt werden. Beglaubigt werden müssen grundsätzlich Geburtsurkunde, Urkunde 
der Heirat oder Eingetragenen Partnerschaft, Führungszeugnis, (ggf. Urkunde der Ehescheidung 
oder Auflösung der Eingetragenen Partnerschaft, Sterbeurkunde). 

 
Für ArbeitnehmerInnen/PraktikantInnen/Lehrlinge 

 
� Reisepass oder Personalausweis 
� Bestätigung der Meldung über den Wohnsitz 
� Gehalts/Arbeitsbestätigung bzw. Dienstvertrag 

Praktikumsvertrag/Lehrvertrag/ 
Entsendebestätigung 

� Arbeitsrechtliche Bewilligung (falls 
erforderlich) 

Für Au-Pairs 
 

� Reisepass oder Personalausweis 
� Bestätigung der Meldung über den Wohnsitz 
� Au- Pair Vertrag samt AMS Bestätigung 
� Bestätigung der Versicherung/EU-

Auslandskrankenversicherungskarte 
 
 

 

 Für Selbstständige 
 

� Reisepass oder Personalausweis 
� Bestätigung der Meldung über den Wohnsitz 
� Gewerbeschein od. Werkvertrag od. Feststellungsbescheid d. MA 63 (keine Gewerbeberechtigung erforderlich) 
� Honorarnoten bzw. Rechnungen samt Kassaeingangsbelegen (evtl. Kontoauszüge mit diesbzgl. Überweisungen) 
� Bestätigung der SVA der gewerblichen Wirtschaft  über Ihre Versicherung (keine E-Card) 

 

 Für StudentInnen 
 

� Reisepass oder Personalausweis 
� Bestätigung der Meldung über den Wohnsitz 
� Bestätigung der Versicherung bzw. EU-Auslandskrankenversicherungskarte 
� Bestätigung der Eltern über Unterhaltszahlung (mit Einkommensnachweis der Eltern), Bankguthaben, 

Kontoauszüge, Stipendium, etc.  
� Inskriptionsbestätigung, Studienbestätigung bzw. Studentenausweis 

 

 Für Private 
 

� Reisepass oder Personalausweis 
� Bestätigung der Meldung über den Wohnsitz 
� Bestätigung der Versicherung bzw. EU-Auslandskrankenversicherungskarte 
� Ausreichende Existenzmittel (Sparguthaben, Pensionsbezüge, Alimente, Prätorischer Vergleich [abzuschließen beim 

Bezirksgericht] bzw. notarieller Unterhaltsvertrag samt akt. Einkommensnachweis des Unterhaltgebers) 
 

 Für EheparnerInnen/eingetragene PartnerInnen/Kinder/Eltern/Schwiegereltern, welche d. EWR/Schweizer BürgerIn 
nachziehen od. ihn/sie begleiten 
 

� Reise/Kinderpass oder Personalausweis bzw. Miteintragung bei Eltern 
� Heiratsurkunde/Urkunde über die Eintragung der Partnerschaft/Geburtsurkunde d. Kindes 
� Bestätigung der Meldung über den Wohnsitz 
� Bestätigung über die Mitversicherung (keine E- Card) 
� Reisepass d. EWR/Schweizer Bürgers/-in 
� Bestätigung der Meldung über den Wohnsitz d. EWR/Schweizer Bürgers/-in 
� Freizügigkeitsnachweis (z.B. Gehaltsbestätigung/ Dienstvertrag oder Gewerbeschein samt Honorarnoten)  
� Versicherungsdatenauszug d. EWR/Schweizer Bürgers/-in 
 

 Für LebenspartnerInnen, welche d. EU-BürgerIn nachziehen od. ihn/sie begleiten 
 

� Reisepass oder Personalausweis 
� Bestätigung der Meldung über den Wohnsitz 
� Nachweis über dauerhafte Beziehung im Herkunftsland (z.B. gemeinsame Meldung im Herkunftsstaat, etc.) 
� Bestätigung über die Mitversicherung (keine E- Card) 
� Reisepass d. Partners/-in 
� Bestätigung der Meldung über den Wohnsitz d. Partners/-in 
� Freizügigkeitsnachweis (Gehaltsbestätigung/Dienstvertrag oder Gewerbeschein samt Honorarnoten) 

Versicherungsdatenauszug d. Partners/-in 
 

 Für Neugeborene  
 

� Reise/Kinderpass oder Personalausweis bzw. Miteintragung bei Eltern 
� Geburtsurkunde 
� Bestätigung der Meldung über den Wohnsitz 
� Bestätigung über Mitversicherung (keine E- Card) 
� Reisepässe d. Eltern 
� Bestätigung der Meldung über den Wohnsitz d. Eltern 
� Freizügigkeitsnachweis eines Elternteiles (z.B. Versicherungsdatenauszug) 


